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Text 

§ 3 

(1) Der Inhaber des Komturkreuzes mit dem Stern des Landes Burgenland trägt die Dekoration an 
dem Bande um den Hals und den Stern an der linken Brustseite. 

(2) Der Inhaber des Komturkreuzes des Landes Burgenland trägt die Dekoration an dem Bande um 
den Hals. 

(3) Der Inhaber des Großen Ehrenzeichens des Landes Burgenland trägt die Dekoration an der 
linken Brustseite. 

(4) Die Inhaber des Ehrenzeichens, des Verdienstkreuzes sowie der Goldenen und Silbernen 
Medaille des Landes Burgenland tragen die Dekorationen am Bande an der linken Brustseite. 

Anmerkung 

zu Abs. 3 und 4: LGBl. Nr. 25/1967 (DFB) 

Zuletzt aktualisiert am 

26.05.2020 
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